Positionspapier des Paritätischen Gesamtverbands
„Teilhabe an Erwerbsarbeit sichern“
Befunde und Forderungen im Überblick
· Die hohe Zahl an Langzeitarbeitslosen belegt, dass Hartz IV versagt hat. Es besteht massiver Handlungsbedarf: Knapp 1 Million Langzeitarbeitslose sind seit mindestens einem Jahr arbeitslos, etwas mehr als die Hälfte schon länger als zwei Jahre ohne Arbeit. 

· Mit der Krise wird es schlimmer werden. In der aktuellen Phase der Rezession und steigender Arbeitslosigkeit wird sich diese Personengruppe absehbar vergrößern.
· Erfolge in der Arbeitsmarktpolitik können leichter bei denjenigen Arbeitslosen erreicht werden, die erst seit kurzem arbeitslos sind. Langzeitarbeitslose haben es immer schwerer in den allgemeinen Arbeitsmarkt zurückzukehren und geraten bei der Arbeitsmarktpolitik zunehmend aus dem Blick. Sie erhalten, wenn überhaupt, viel zu häufig lediglich eine Förderung mittels Zusatzjobs, während andere Förderinstrumente wie öffentlich geförderte sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsangebote fehlen.

· Der Arbeitsmarkt ist von einem Marktversagen gekennzeichnet. Der Staat muss hier regulierend eingreifen und dafür sorgen, dass die Menschen in schlechten Zeiten versorgt und nicht ins Nichtstun abgeschoben werden.
· Insgesamt ca. 1000 Beschäftigungsunternehmen mit rund 250.000 Beschäftigten wirken als Teil eines „komplementären Arbeitsmarktes“ nachweislich den negativen Folgen von Langzeitarbeitslosigkeit erfolgreich entgegen. Sie helfen, Langzeitarbeitslose in den allgemeinen Arbeitsmarkt wiedereinzugliedern. Sie sind in der Lage, konjunkturelle Schwankungen abzufedern. In dem sie einen Teil der Langzeitarbeitslose längerfristig beschäftigen, leisten sie einen Beitrag zur gesellschaftlichen Teilhabe dieser Menschen.
· Um so problematischer ist es, dass es nach wie vor keinerlei bundeseinheitliche gesetzliche Regelung zur Betreibung von Beschäftigungsunternehmen gibt.
· Bisher gibt es kein eigenes Rechtsinstrument für die Förderung und Betreibung von Beschäftigungsunternehmen. Die bestehenden Beschäftigungsunternehmen agieren in Rechtsunsicherheit.
· In den europäischen Nachbarländern sieht das anders aus: Ob Österreich, Dänemark, die Niederlande oder Frankreich – überall schließen die Gesetze zur Arbeitsmarktintegration auch die Förderung und Betreibung von firmenähnlichen Rechtskonstruktionen zur Durchführung der praktischen Arbeit ein.
· Die finanzielle Förderung von Beschäftigungsunternehmen in Deutschland ist ausschließlich projekt- und personenbezogen aufgebaut, außerdem überwiegend kurzfristig angelegt. Die Förderpraxis ist von Agenturbezirk zu Agenturbezirk uneinheitlich und von ständigen Veränderungen geprägt. Das bedeutet ein permanentes Verhandeln und Nachverhandeln mit den Kostenträgern, Jonglieren und Improvisieren, um Leistungsstandards zu entwickeln und aufrecht erhalten zu können. Absprachen und Verträge mit Kostenträgern laufen in der Regel nur über 12 Monate und müssen dann grundsätzlich neu verhandelt werden. Die langfristige Planung der Beschäftigungsunternehmen auch im Sinne ihrer MitarbeiterInnen wird massiv behindert.
· In vielen Regionen werden Beschäftigungsunternehmen gezielt vom Markt ferngehalten, obwohl nachweislich belegt ist, dass eine Arbeitsmarktintegration dann am Besten gelingt, wenn die Beschäftigung der Arbeitslosen unter Marktbedingungen stattfindet.
Forderungen des Paritätischen:
· Wir brauchen eine neue Förder-Initiative für Langzeitarbeitslose: Langzeitarbeitslose dürfen nicht ins Abseits der Arbeitsmarktpolitik gestellt, sondern müssen aktiv gefördert werden. Ihre Wiedereingliederungschancen müssen gesteigert werden. Für dennoch dauerhaft vom allgemeinen Arbeitsmarkt ausgeschlossene Personenkreise brauchen wir längerfristig geförderte sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze. 

· Für diese Aufgaben brauchen wir Beschäftigungsunternehmen. Diese müssen endlich gesetzlich abgesichert werden. 

· Es muss ermöglicht werden, dass Beschäftigungsunternehmen am Markt und im Wettbewerb frei agieren können.
